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Stadt Greding; Landkreis Roth; Bebauungsplan Nr. 70 Photovoltaikanlage "Landerzhofen 
III"; Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Regierung von Mittelfranken nimmt als höhere Landesplanungsbehörde anhand der von ihr in 
dieser Eigenschaft ausschließlich zu vertretenden überörtlich raumbedeutsamen Belange der 
Raumordnung und Landesplanung zu o.g. Bebauungsplanentwurf wie folgt Stellung: 
 
Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 70 beabsichtigt die Stadt Greding die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaikanlage südwestlich von 
Attenhofen und östlich von Greding mit einer Gesamtgröße von ca. 8,51 ha zu schaffen. Hierzu soll 

ausgewiesen werden. Im Parallelverfah-
ren soll der rechtswirksame Flächennutzungsplan geändert werden. 
 
Für das o.g. Verfahren sind insbesondere folgende Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungs-
programmes (LEP) Bayern einschlägig: 
 
6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien 
(Z) Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen. 
 
6.2.3 Photovoltaik 
(G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert wer-
den. 
(G) Im notwendigen Maße soll auf die Nutzung von Flächen für Freiflächen Photovoltaikanlagen in 
landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten hingewirkt werden. 
 
7.1.3 Erhalt freier Landschaftsbereiche 
(G) In freien Landschaftsbereichen soll der Neubau von Infrastruktureinrichtungen möglichst ver-
mieden und andernfalls diese möglichst gebündelt werden. 
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Das o.g. Vorhaben steht mit dem Ziel 6.2.1 des Landesentwicklungsprogrammes (LEP) Bayern in 
Einklang, wonach Erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind. Die Auswei-
sung von Flächen für die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien soll jedoch 
raumverträglich unter Abwägung der berührten fachlichen Belange erfolgen. 
 
Der Planbereich liegt innerhalb eines landwirtschaftlich benachteiligten Gebiets (LEP (G), 6.2.3), 
befindet sich allerdings weder auf einem vorbelasteten Standort (LEP (G), 6.2.3), noch wird auf 
eine Bündelung von Infrastruktureinrichtungen hingewirkt (LEP (G) 7.1.3). Die Begründung mit Um-
weltbericht zeigt, dass eine Auseinandersetzung mit Planungsalternativen stattgefunden hat und 
keine anderweitig geeigneten Flächen im Gemeindegebiet verfügbar sind. 
 
Belange der Raumordnung und Landesplanung stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Einwendun-
gen aus landesplanerischer Sicht werden daher nicht erhoben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 

Regierungsdirektor
 
 
 



 

 

Amt für Ernährung, 
 Landwirtschaft und Forsten 

Roth-Weißenburg i.Bay.  
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Roth-Weißenburg i.Bay., 13.09.2023 

 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 70 Photovoltaik-
anlage Landerzhofen III , Stadt Greding 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o.g. Aufstellung des Bebauungsplans wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Bereich Landwirtschaft: 
 
Ausgangssituation: 
Der Geltungsbereich der Photovoltaikanlage umfasst die Grundstücke mit den 
Flurnummern 290, 291, 292, 294, 295 und 296 in der Gemarkung Landerzhofen. 
Mit der geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage wird eine Fläche von ca. 8,51 ha 
für einen längeren Zeitraum aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen und 
steht zukünftig für die Erzeugung von Lebens- und Futtermitteln nicht mehr zur 
Verfügung. Das Grün- und Ackerland wurde bisher intensiv landwirtschaftlich be-
wirtschaftet, bei der Bodenart im Planungsgebiet handelt es sich um einen Lehm-
boden mit einer durchschnittlichen Ertragsfähigkeit, hoher Nährstoffverfügbarkeit 
und einem humosen Oberboden. Die Bodenzahl wird mit 43 bis 53 Wertpunkten 
und die Ackerzahl mit 34 bis 45 Wertpunkten angegeben; sie liegen zum Teil 
leicht über den Durchschnitt des Landkreises Roth. 
 
 
Kompensationsbedarf/Ausgleichsflächen: 
Der Kompensationsbedarf im Planungsgebiet wurde mit 56.176 Wertpunkten fest-
gesetzt. Die festgelegten Ausgleichsmaßnahmen (A1, A2 und A3) werden inner-
halb des Geltungsbereiches mit einer Fläche von 12.396 m² abgegolten, dies ent-
spricht 80.507 Wertpunkte. Der erforderliche naturschutzfachliche Ausgleich kann 
somit komplett innerhalb des Planungsgebietes erbracht werden. Es müssen 
keine weiteren landwirtschaftlichen Flächen herangezogen werden. 
Das Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung steht noch aus, 
hierzu wird bei Konkretisierung im weiteren Bauleitverfahren Stellung genommen. 
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Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Betriebe: 
Die einbezogenen Flächen im Geltungsbereich wurden bisher landwirtschaftlich 
bewirtschaftet. Die Bewirtschafter der Flächen sind gleichzeitig die Eigentümer 
und Verpächter der Flächen an den Vorhabensträger. Die Herausnahme der Flä-
chen aus der landwirtschaftlichen Produktion hat für die umliegenden landwirt-
schaftlichen Betrieben keine direkte Auswirkung. 
 
Hinweise Landwirtschaft: 
Es sollte sichergestellt werden, dass nach Beendigung der Vertragslaufzeit bezie-
hungsweise der Einstellung der Stromerzeugung mit der Freiflächenphotovoltaik, 
für den Betreiber der Anlage eine Rückbauverpflichtung mit Rekultivierung der 
Fläche besteht. Der Urzustand der Fläche ist wieder herzustellen und eine land-
wirtschaftliche Bewirtschaftung zu ermöglichen. 
 
Im näheren Umfeld der Freiflächenphotovoltaikanlage befinden sich weitere land-
wirtschaftlich genutzte Grundstücke. Bei deren Bewirtschaftung kann es zu Stau-
bablagerungen auf den Modulen kommen. Diese sind vom Betreiber der Anlage 
entschädigungslos hinzunehmen. Im Extremfall können Steinschläge durch rotie-
rende Maschinen nicht ausgeschlossen werden. Grundsätzlich ist eine ordnungs-
gemäße Landbewirtschaftung auf den umliegenden Flächen von Seiten des Be-
treibers zu dulden. 
 
Entlang der Grenze des Geltungsbereiches ist zum Teil eine Randeingrünung mit 
Anpflanzung einer 2-reihigen Hecke geplant. Es ist darauf zu achten, dass der ge-
setzliche Grenzabstand der Einzäunung und der Heckenanpflanzung zu den an-
grenzenden landwirtschaftlichen Flurwegen eingehalten wird. 
 
Werden für die einbezogenen Flächen im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen 
oder Vertragsnaturschutzprogrammen Fördermaßnahmen beantragt, so muss der 
Bewirtschafter der Fläche die dauerhafte Herausnahme der Förderflächen aus 
dem laufenden Verpflichtungszeitraum rechtzeitig mit den zuständigen Behörden 
(untere Naturschutzbehörde am Landratsamt und dem AELF) abstimmen. 
 
Mit der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichem Grund und Boden sollte spar-
sam und schonend umgegangen werden. Deshalb sollte zukünftig beim Ausbau 
der erneuerbaren Energien im Bereich Photovoltaik die Möglichkeit geprüft wer-
den, alternativ Agri-Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen zu er-
richten. Zudem sollten vorrangig bereits versiegelte Flächen (Großparkplätze, In-
dustriehallen, Dachflächen etc.) für den Ausbau der erneuerbaren Energien her-
angezogen werden. 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die Aufstellung des Bebauungs-

zhofen  der Stadt 
Greding keine Einwände, wenn die o.g. Hinweise beachtet werden. 
 
 
Bereich Forsten: 
 
Die Stadt Greding plant die Anlage einer großflächigen Photovoltaikanlage in der 
Gemarkung Landerzhofen. 
Das Plangebiet ist auf drei Seiten (im Norden, Süden und Westen) von Wald i.S.d. 
§ 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) i.V.m. Art. 2 Abs.1 Bayerisches Waldgesetz 
(BayWaldG) direkt umgeben. 
Der geplante Abstand zwischen Waldrand und baulichen Anlagen (Zaun, PV-Pa- 
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neele, Technikgebäude) soll überwiegend nur rd. 5 m betragen. 
Erfahrungsgemäß erreichen Waldbäume im hiesigen Bereich Baumhöhen von 25- 
30 m. Innerhalb dieser Baumfallzone besteht für bauliche Anlagen ein erhöhtes 
Schadensrisiko durch Baumfall und Astabbrüche. 
Wir empfehlen daher dringend einen Sicherheitsabstand von 30 m zwischen Wald 
und umlaufendem Zaun einzuhalten. 
Bei Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes ergäben sich für die angrenzenden 
Waldbesitzer erhebliche Bewirtschaftungserschwernisse sowie eine erhöhte Ver- 
kehrssicherungspflicht und ein höheres Haftungsrisiko. Auf diese Belastungen 
sollten die betroffenen Waldbesitzer durch die Stadt Greding ggf. dringend hinge- 
wiesen werden. 
Auf die Möglichkeit einer dinglich gesicherten Haftungsausschlusserklärung (§ 
1018 BGB, Grunddienstbarkeit) wird hingewiesen. 
 
Des Weiteren muss der Zugang bzw. die Zufahrt zu den Waldgrundstücken wei- 
terhin möglich sein. 
 
Sofern der geforderte Mindestabstand zum Wald eingehalten wird und die Er- 
reichbarkeit der benachbarten Waldgrundstücke nicht wesentlich beeinträchtigt 
wird, bestehen aus forstlicher Sicht keine Einwendungen gegen das Planungsvor-
haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Landwirtschaftsoberinspektor 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 70 Photovoltaikanlage "Landerzhofen III", Stadt 
Greding, Landkreis Roth - frühzeitige Beteiligung gemäß §4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE · Hofgraben 4 · 80539 München 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN DATUM 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
Abteilung B - Koordination Bauleitplanung 

Tel.: 089/2114-172 von 8 bis 12 Uhr 
Fax: 089/2114-407 
beteiligung@blfd.bayern.de 

  
 
 
BAYERISCHES LANDESAMT 
FÜR DENKMALPFLEGE 

 
Dienststelle München: 
Hofgraben 4 
80539 München  
Postfach 10 02 03 
80076 München 

 
Tel.: 089 2114-0 
Fax: 089 2114-300 

 
www.blfd.bayern.de 

 
Bayerische Landesbank München 
IBAN DE75 7005 0000 0001 1903 15 
BIC BYLADEMM 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 
Stadt Greding, Lkr. Roth: Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 70 
für das Sondergebiet Photovoltaikanlage "Landerzhofen III" 
 
Zuständiger Gebietsreferent: 

Bodendenkmalpflege: Herr  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, 

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser 

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung 

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, 

wie folgt Stellung: 

 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Das Plangebiet liegt noch in Teilen  anders im Umweltbericht unter Punkt 1.3.1.7 

aufgeführt  sehr wohl im Bereich des kartierten Bodendenkmals D-5-6934-0034 

(Vorgeschichtlicher Bestattungsplatz mit mindestens 25 Grabhügeln). Die obertägig 

erkennbaren Grabhügel können entsprechend des digitalen Geländemodells 

weitgehend im nordöstlichen Waldstück auf der Fl.Nr. 281 verortet werden. 

 

Jedoch sind gemäß den Ortsakten des BLfD drei Grabhügel handschriftlich um 1910 

im Katasterblatt für die heutige Fl.Nr. 288 eingetragen, die aufgrund der rezenten 

Neidl + Neidl Landschaftsarchitekten und 
Stadtplaner 
Bauleitplanung 
Dolesstraße 2 
92237 Sulzbach-Rosenberg 
 

   23.08.2023   12.09.2023 
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landwirtschaftlichen Nutzung nicht mehr obertägig erhalten sind. Da dieses 

Flurstück und auch das Plangebiet (u.a. Fl.Nr. 290) in der Uraufnahme als 

Ackerflächen dargestellt sind, sind hier weitere, überpflügte Grabhügel sowie 

Flachbestattungen, die regelhaft im Umfeld von Grabhügeln auftreten, im 

Plangebiet zu vermuten. 

Daher sind die Belange der Bodendenkmalpflege mit dem Hinweis auf die 

Meldepflicht gem. Art. 8 BayDSchG einerseits nicht ausreichend berücksichtigt.  Im 

Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmäler zu 

vermuten sind, bedürfen gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDSchG Bodeneingriffe aller Art 

einer denkmalrechtlichen Erlaubnis. Wir bitten Sie folgenden Text in den 

Festsetzungen, auf dem Lageplan und ggf. in den Umweltbericht zu übernehmen: 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes inkl. der 

Ausgleichsflächen ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 

BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der 

zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  Im Rahmen der 

Genehmigungsverfahren wird das BLfD die fachlichen Belange der 

Bodendenkmalpflege formulieren.  

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: 

Für eine fachgerechte Beurteilung weiterer Planungsschritte (insb. Bauausführung / 

Zulässigkeit von z. B. Rammständern) sind aufgrund der oben ausgeführten 

Denkmalvermutung weiterführende Prospektionsaufnahmen erforderlich. Wir 

empfehlen den Vorhabenträgern daher die vorherige Durchführung einer 

geophysikalischen Untersuchung, um die Ausdehnung und ggf. Erhalt des 

Bodendenkmals D-5-6934-0034 im Plangebiet mit nichtinvasiven Methoden zu 

prüfen. Gemäß Art: 7 Abs. 6 BayDSchG bedürfen solche Maßnahmen ebenfalls der 

Erlaubnis. Abhängig von den Ergebnissen beraten die Denkmalbehörden bei der 

Erarbeitung alternativer Planungen unter denkmalrechtlichen bzw. -fachlichen 

Gesichtspunkten. 

Aufgrund des Denkmalcharakters wäre im Fall eines Denkmalerhaltes im Plangebiet 

eine Erteilung seitens des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege nur zulässig, 

wenn hier die Träger der PV-Modultische nicht in den Boden gerahmt oder gebohrt 
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werden, sondern die Aufstellung auf Betonsockeln direkt auf dem Oberboden 

erfolgt. Leitungen und Standort des Trafohäuschens sollten denkmalschonend wie 

möglich geplant werden. Auch ist aus denkmalfachlicher Sicht eine Tiefenlockerung 

des Bodens im Rahmen des Durchführungsvertrages dauerhaft auszuschließen.  

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege stimmt der Planung nur unter diesen 

Voraussetzungen zu. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen 

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig.  

Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege b eruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten.  
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Betrifft: Bebauungsplan Nr. 70 Photovoltaikanlage „Landerzhofen III“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung gem. § 3 Abs. 1 BauGB. 
 
Grundsätzlich steht der LBV - Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern dem Ausbau von So-
laranlagen im Rahmen der Energiewende offen gegenüber.  
Allerdings sieht der LBV die Häufung der Verfahren für Freiflächenphotovoltaikanlagen rund um Gre-
ding äußerst kritisch. Als Naturschutzverband geben wir dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
Recht, dass „Errichtung von Photovoltaik-Anlagen […] aus Gründen des Natur- und Flächenschutzes 
vorrangig auf bereits versiegelten Flächen sowie auf Dachflächen und an Gebäude-fassaden erfol-
gen“ sollte (Vgl. BfN 2019, Klima- und Naturschutz: Hand in Hand. Heft 6). Zumindest aber sollten Pla-
nungen in Anbindung an überbaute Fläche (z.B. größere Siedlungen, Gewerbeflächen, entlang BABs 
und Bahnlinien etc.) erfolgen. 

 

Auf der Website der Stadt Greding finden sich unter https://www.greding.de/bekanntmachungen/ 
zurzeit vier Verfahren für Freiflächenphotovoltaikanlagen (Stand 20.09.2023). Dies sind die Bebau-
ungspläne der Stadt Greding mit den Nummern 61, 62, 65 und 70.  
 
In einer sonst weitgehend intakten, vielfältigen Kulturlandschaft sollen hier immer mehr technische 
Fremdkörper eingebracht werden. Nach unserer Ansicht ist – wie oben angeführt - bei diesen 

LBV - Landesbund für Vogel- 

und Naturschutz in Bayern 

Bezirksgeschäftsstelle Mittelfranken 

Humboldtstraße 98 
90459 Nürnberg 
Telefon: 0911 / 45 47 37 
mittelfranken@lbv.de | 
mittelfranken.lbv.de  
 

Bezirksgeschäftsstellenleitung  

E-Mail: @lbv.de 

 

LBV | Humboldtstraße 98 | 90459 Nürnberg 

  

Stadt Greding 
Marktplatz 11+13 
91171 Greding 
 
info@greding.de 

29.09.2023  

https://www.greding.de/bekanntmachungen/
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Anlagen eine Konzentration auf weniger schutzwürdige Landschaften, in Anbindung an größere Sied-
lungen oder Gewerbeflächen, entlang BABs und Bahnlinien etc. sinnvoll. Diesem Ansatz folgt nach 
unserer Auffassung nur der Bebauungsplan Nr. 65 „Freiflächen-Photovoltaikanlage - Großhöbing II “, 
da dieser an eine andere Solaranlage angrenzt. Die anderen Vorhabengebiete, auch das hier vorge-
legte, liegen in der freien Fläche.  
 
Hier sollten in der Planung nach unserer Ansicht auch die summierten Wirkungen auf den Naturhaus-
halt berücksichtigt werden. Einzeln betrachtet mögen die PV-Anlagen an ihrem jeweiligen Standort 
nur eine geringe negative Auswirkung für den Naturhaushalt bedeuten, insgesamt kann dies jedoch 
einen großen Einfluss auf das Vorkommen entsprechender Arten haben und die lokale Population 
über Gebühr belastet werden.  
 
Wir können die Stadt Greding nur nachdrücklich dazu auffordern, die Planungen für Anlagen zur  
Energieversorgung im Rahmen der Energiewende ganzheitlich zu betrachten und übergreifende  
Konzepte zu entwerfen, die die weitere Zerschneidung und Überplanung der Landschaft verhin-
dern.  
 
 
Im vorliegenden Fall wurde zudem mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) in das 
Planungsverfahren gegangen, die nur nach dem sogenannten „worst-case-Verfahren“ urteilt, aber 
auf eigene Kartierungen völlig verzichtet. Als Fachverband im Arten- und Naturschutz halten wir 
diese Herangehensweise für nicht ausreichend. Die „Arbeitshilfe Spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung“ (2020; Hrsgb. Bayerisches Landesamt für Umwelt) sieht für die Bestandserfassung am Eingriffs-
ort eine Erfassung der Arten nach Methodenstandards vor, bei der geprüft wird, ob Arten „in der Ein-
griffsfläche tatsächlich vorkommen“ (Hervorhebung durch LBV). Worst-case-Betrachtungen sind im 
„Zweifelsfall“ zulässig, wenn sie „konkret und geeignet sind, den Sachverhalt angemessen zu berück-
sichtigen.“ 
Im Plangebiet besteht nach Auffassung des LBV keine Veranlassung sich mit dem „Zweifelsfall“ zu be-
gnügen, es ist offensichtlich, dass hier die größere Untersuchungstiefe eine fachlich korrekte Kartie-
rung um ein Vielfaches besser geeignet ist, das tatsächliche Vorkommen geschützter Arten und ihre 
Betroffenheit konkret zu beurteilen. Die Begründung, dass aufgrund „der Jahreszeit und den erforder-
lichen Kartierzeiträumen für eine Bestandsaufnahme“ auf das worst-case-Verfahren zurückgegriffen 
werden könne, ist nach Ansicht des LBV nicht ausreichend. Mangelnde Planung entschuldigt keine 
Abkürzungen beim Arten- und Naturschutz. 
 
Der LBV fordert hier eine saP basierend auf einer fachlich korrekten Kartierung. Außerdem fordert 
der LBV Auskunft darüber, ob Art und Umfang der Ermittlungen mit der zuständigen Behörden ab-
gesprochen wurden, und von dieser als ausreichend befunden wurden. 
 
Zusammenfassend sieht sich der LBV leider gezwungen, die derzeitigen Planungen am vorgesehe-
nen Standort vorläufig abzulehnen. Weitere Stellungnahmen im Verfahrensverlauf behalten wir uns 
vor. 
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Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Im Auftrag der LBV-Kreisgruppe Roth-Schwabach 
Mit freundlichen Grüßen 

Leiter LBV Bezirksgeschäftsstelle Mittelfranken 
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Von: (WWA-N) < @wwa-n.bayern.de>
Gesendet: Donnerstag, 24. August 2023 08:19
An: Bauleitplanung Neidl + Neidl
Betreff: WG: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 70 Photovoltaikanlage 

"Landerzhofen III", Stadt Greding, Landkreis Roth - frühzeitige Beteiligung 
gemäß §4 Abs. 1 BauGB 

Anlagen: Träger öffentlicher Belange.pdf; Antwortbogen Beteiligung TÖB vBBP.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir sƟmmen dem o.g. Bauleitplanverfahren zu.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Abteilungsleiter Landkreis Roth  
 
Tel.: +49 911 23609-300 
Fax: +49 911 23609-101 
mailto @wwa-n.bayern.de 
 
WasserwirtschaŌsamt Nürnberg 
Allersberger Str. 17/19 
D-90461 Nürnberg 
 
Internet: hƩp://www.wwa-n.bayern.de 
hƩps://www.wasserweltwoehrdersee.bayern.de/ 
 
Hinweis: 
Um sicher zu stellen, dass Ihre E-Mails auch bei Abwesenheit gelesen und bearbeitet werden können, biƩen wir Sie, 
grundsätzlich Ihre E-Mails an folgende Adresse zu senden: mailto:poststelle@wwa-n.bayern.de 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 




